Blindenheim Basel
Tarif der Dienstleistungen
	Externe

Sehbe-hinderte 
	Grundsatz:

Externe Sehbehinderte sind für Hilfestellungen grundsätzlich an die Sozialberatungen SBH, SBV oder SBb zu verweisen.


	

	
	Grundsatz:

Externe Sehbehinderte sind für Hilfestellungen grundsätzlich an die Sozialberatungen SBH, SBV oder SBb zu verweisen.

Leistungen, die verrechnet werden:

Hilfestellungen, die mehr als ca. drei Minuten in Anspruch nehmen wie z:B.:
Vorlesen
Korrespondenz erledigen
Zahlungsverkehr erledigen

	Preis CHF:
15.- pro Viertelstunde

50.- pro Std.



	MA WST
	Grundsatz: 

alle Dienstleistungen, die nicht direkt mit der Arbeit in Zusammenhang stehen, sind ausserhalb der Arbeitszeit zu beziehen
Leistungen, die nicht verrechnet werden:

Hilfestellungen, pro Mal max. 30 Minuten wie z:B.:
Vorlesen
Korrespondenz erledigen
Zahlungsverkehr erledigen


	

	
	Grundsatz:

Sehbehinderte MA sind für weitergehende Hilfestellungen grundsätzlich an die Sozialberatungen SBH, SBV oder SBb zu verweisen.


	



==>

	HB IV
	In den Tagestaxen sind inbegriffen:

die Kosten Verpflegung, Zimmer resp. Wohnung, Heizung, Energie, Toiletten- und Bettwäsche

die Möblierung des Zimmer, soweit diese vom Heim gestellt wird

das Waschen der persönlichen Wäsche

die Reinigung und der Unterhalt des Zimmer bzw. der Wohnung, Entsorgung des Kehrichts, kleine Reparaturen an Immobilien
die ständige Rufbereitschaft über das interne (und externe) Telefonnetz

kleine Hilfeleistungen, Zimmerservice und Betreuungen (ohne Begleitungen und Botengänge) bei kurzer Krankheit und Unwohlsein

die Teilnahme an hausinternen Programmen und Veranstaltungen

die Nutzung aller Gemeinschaftseinrichtungen

die Hilfe bei akuten persönlichen Problemen

ggf. die Medikamentenverwaltung
	

	
	Leistungen, die verrechnet werden:

der Zimmerservice (ausgenommen krankheitsbedingt)

besondere Extraleistungen für individuelle Bedürfnisse

Übernachten eines Gastes im eigenen Zimmer, mit Frühstück

Schlussräumung, -entsorgung und -reinigung Zimmer bzw. Wohnung

Mithilfe beim Zügeln, Entsorgung von Möbeln, Reparaturen an eigenen Möbeln

Flicken, Ausbessern und Abändern von Kleidern

Nämeli für Wäsche annähen

Kühlschrank mieten

Gebühr Telefonanschluss

Miete Telefonapparat

Miete Voice Mail

Telefonkonzession und –gebühren

Fernseh- und Radiokonzession (sofern keine Gebührenbefreiung durch Billag)

Gegenstände und Gebrauchsmittel für die Körperpflege

die Kosten für Coiffeur und Pédicure durch dipl. Podologin

die Kosten für spezielle Reinigung – jedoch nicht normales Waschen – von Kleidern und Wäsche (chemische Reinigung, Textilreinigung, Nassreinigung)

die Kosten für Arzt und Arzneimittel, Physiotherapie

Spezialanfertigung von Hilfsmitteln

Begleitung (Arztbesuch, Therapie, Spital, Einkauf u.a.)

Besorgung erledigen (Einkauf, Post u.a.)

Transport inkl. Begleitung (Arztbesuch, Therapie, Spital, Einkauf u.a.)
innerhalb Stadt Basel
Vorortsgemeinden
Nordwestschweiz
Transport ohne Begleitung
innerhalb Stadt Basel
Vorortsgemeinden
Nordwestschweiz
oder Grundgebühr 20.- plus 2.- pro km
	Preise CHF:
2.- pro Mahlzeit
50.- pro Std.

30.- pro P/Nacht
50.- pro Std.

50.- pro Std.

50.- pro Std.

1.- pro Stück

10.- pro Mt.

16.- pro Mt.

4.- pro Mt.

2.- pro Mt. nach Tarif
nach Tarif
nach Aufw.
nach Aufw.
nach Aufw.
nach Tarmed
nach Aufw.
50.- pro Std.
50.- pro Std.

60.- pro Std.

70.- pro Std.

90.- pro Std.

30.-

40.-

60.-




	HB AHV
	In den Tagestaxen sind inbegriffen:

die Kosten Verpflegung, Zimmer resp. Wohnung, Heizung, Energie, Toiletten- und Bettwäsche

kranheits- bzw. behinderungsbedingter Zimmerservice

die Möblierung des Zimmer, soweit diese vom Heim gestellt wird

das Waschen der persönlichen Wäsche

die Reinigung und der Unterhalt des Zimmer bzw. der Wohnung, Entsorgung des Kehrichts, kleine Reparaturen an Immobilien
die ständige Rufbereitschaft

kleine Hilfeleistungen und Betreuungen (ohne Begleitungen und Botengänge)

die Teilnahme an hausinternen Programmen und Veranstaltungen

die Nutzung aller Gemeinschaftseinrichtungen

die Hilfe bei akuten persönlichen Problemen

die periodische Abklärung des individuellen Pflegebedarfs

die Grund- und Behandlungspflege in der entsprechenden Pflegestufe einschliesslich Rasur und Nagelpflege durch Pflegepersonal

die Medikamentenverwaltung

Hilfsmittel wie Rollstühle, Gehböckli, Essenshilfen, Dekubitusmatratzen soweit keine individuellen Spezialanfertigungen erforderlich sind
	

	
	In den Tagestaxen nicht inbegriffen sind und gesondert in Rechnung gestellt werden können:

der Zimmerservice (ausgenommen krankheits- bzw. behinderungsbedingt)

besondere Extraleistungen für individuelle Bedürfnisse

Übernachten eines Gastes im eigenen Zimmer, mit Frühstück

Schlussräumung, -entsorgung und -reinigung Zimmer bzw. Wohnung

Mithilfe beim Zügeln, Entsorgung von Möbeln, Reparaturen an eigenen Möbeln

Flicken, Ausbessern und Abändern von Kleidern

Nämeli für Wäsche annähen

Kühlschrank mieten

Gebühr Telefonanschluss

Miete Telefonapparat

Miete Voice Mail

Telefonkonzession und –gebühren

Fernseh- und Radiokonzession (sofern keine Gebührenbefreiung durch Billag)

Gegenstände und Gebrauchsmittel für die Körperpflege

die Kosten für Coiffeur und Pédicure durch dipl. Podologin

die Kosten für spezielle Reinigung – jedoch nicht normales Waschen – von Kleidern und Wäsche (chemische Reinigung, Textilreinigung, Nassreinigung)

die Kosten für Arzt und Arzneimittel, Physiotherapie

Spezialanfertigung von Hilfsmitteln

Begleitung (Arztbesuch, Therapie, Spital, Einkauf u.a.)

Besorgung erledigen (Einkauf, Post u.a.)

Transport inkl. Begleitung (Arztbesuch, Therapie, Spital, Einkauf u.a.)
innerhalb Stadt Basel
Vorortsgemeinden
Nordwestschweiz

Transport ohne Begleitung
innerhalb Stadt Basel
Vorortsgemeinden
Nordwestschweiz
oder Grundgebühr 20.- plus 2.- pro km

	Preis CHF:
2.- pro Mahlzeit

50.- pro Std.

30.- pro P/Nacht

50.- pro Std.

50.- pro Std.

50.- pro Std.

1.- pr Stück

10.- pro Monat

16.- pro Monat

4.- pro Monat

2.- pro Monat

nach Tarif

nach Tarif

nach Aufw.

nach Aufw.

nach Aufw.

nach Tarmed

nach Aufw.

50.- pro Std.

50.- pro Std.
60.- pro Std.

70.- pro Std.

90.- pro Std.

30.-

40.-

60.-
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